
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Satzungsänderung 

§8  

Bestellung des ersten Vorstandes im Sinne des § 26 BGB 

Aktueller Wortlaut § 8: 
 
 

 Zum ersten Vorstand des Vereins im Sinne des S 26 BGB wurden gewählt: 

a) Herr Carsten Jablonski als Vorsitzender, 

b) Herren Otto-Wilhelm Holzige! und Jörg Raber als stellvertretende Vorsitzende, 
c) Herr Gunnar Peinemann als Schatzmeister. 

 Die Wahlen fanden hintereinander statt. Die jeweilig Gewählten wurden einstimmig gewählt und nahmen 
die Wahl jeweils an. 

 Die übrigen in S 7 dieser Satzung vorgesehenen Organe werden unverzüglich nach dem Vollzug der 
Verschmelzung des DLRG-Ortsgruppe Bad Lauterberg e.V. und DLRG-Ortsgruppe Herzberg e.V. nach 
Maßgabe dieser Satzung bestellt. 

Neu: 
 
Entfall des kompletten §8. 
 
 
Begründung: 
 
Aufgrund der Fusion der DLRG OG Herzberg und der DLRG OG Bad Lauterberg wurden die 
Mitglieder der beiden OG`s am 28.11.2024 zu einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung eingeladen. Auf dieser Versammlung wurde dann auch der Vorstand 
der neuen OG Herzberg/Bad Lauterberg e.V. im Sinne des § 26 BGB bestellt, und auf Rat 
des Notars wurde der Vorstand namentlich unter § 8 mit in die Satzung aufgenommen. 
 
Der § 8 soll nun komplett aus der Satzung entfallen, da die OG Herzberg/Bad Lauterberg 
e.V. bei jeder personellen Änderung des Vorstandes eine Satzungsänderung beantragen 
müsste, und dies ist jedes Mal mit erheblichem Aufwand und Kosten für die OG verbunden.  
 
 
Redaktionelle Information: 
Aufgrund vom Entfall des § 8, ändern sich die nachfolgenden § wie folgt:  
z. B.: Aus §9 wird §8, aus §10 wird §9 usw. 


